
 

 

Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V. – Bezirk Münsterland / Hohe Mark 

 
          Haltern am See, den 14.01.2024 

              

Betrifft: Rundschreiben 17 – Informationen und Meldungen Saison 2024/2025   

 

 

An die Vereine des Bezirkes Münsterland / Hohe Mark   

 

Deutsche Meisterschaften der Leistungsklassen Saison 2024/25 

In der Anlage befindet sich hier einmal die Ausschreibung für die Qualifikation für die Deutsche 

Meisterschaften der Leistungsklassen der Bezirke, OWL, OWL-Nord, MS, Hohe Mark und 

Münsterland. 

Die jeweiligen Einzelheiten, wie Spielort, Anmeldeschluss, usw., entnehmen Sie bitte der beigefügten 

Anlage. 

 

Noch ausstehende Zahlungen an den Bezirk 

Am 19.01.2025 ist der Fälligkeitstag für die vom Bezirk Münsterland/Hohe Mark ausgesprochenen 

Zahlungen des 1. Finanzberichtes für das Spieljahr 2024/25. Der Vorstand bittet die noch 

ausstehenden Beträge bis zum 19.01.2025 zu tätigen. Bis zu diesem Tag nicht getätigte Einzahlungen 

von Vereinen, werden mit einer Ordnungsstrafe von 10,00€ belegt. 

Der Einfachheitshalber hier die noch ausstehenden Beträge: (Stand:14.01.2025) 

TTC Armina Ückendorf:    50,00€ 

TTC BW Ückendorf:    50,00€ 

TB Beckhausen:     60,00€ 

TTC Rotthausen:    50,00€ 

FC Schalke 04:                 642,00€ 

TuS Falke Gelsenkirchen:               135,00€ 

Mein persönliches come back e.V.                       135,00€ 

Spielleiter  
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Postsportverein Buer:    50,00€ 

SuS Isselburg:     50,00€ 

GSV 09 Suderwick:    50,00€ 

SuS Hochmoor:                  170,00€ 

DJK TuS Stenern:                 131,00€ 

TV Vreden:     76,00€ 

FC Oeding:                  215,00€ 

SV Arminia Appelhülsen:   88,00€ 

SW Havixbeck:                 285,00€ 

SV Bösensell:     50,00€ 

DJK VfL Billerbeck:                144,00€ 

TSG Dülmen:                74,00€ 

SC Union Lüdinghausen:               251,00€ 

TTG Rosendahl:                50,00€ 

TuS Sythen:     50,00€ 

BV Gladbeck-Rentfort:                303,00€ 

TTV DJK Herten/Disteln:   50,00€ 

SV Altendorf-Ulfkotte:    85,00€ 

 

Bei Fragen bezüglich der noch ausstehenden Beträge, bitte sich einmal mit dem Vorstand Finanzen: 

Stefan Dettmer, E-Mail: dettmer.stefan@web.de in Verbindung setzen. 

 

Herren – Pokal – 2. Bezirksliga 

TV Borken: Aus dem Spielbericht vom 29.11.2024 (TTG DJK Gladbeck-Süd) geht hervor, dass die 

Mannschaft von TV Borken zum fälligen Pokalspiel nicht angetreten ist. In dieser Angelegenheit wird 

wie folgt entschieden: Das Pokalspiel wird mit 4:0 Spielen für die Mannschaft von TTG DJK Gladbeck-

Süd gewertet. Laut WO wird der Verein TV Borken mit einer Ordnungsstrafe von 50,00€ belegt. 

 

Herren – 1. Bezirksliga Gr.: 2 

SC Buer-Hassel III: Mit sofortiger Wirkung hat der Verein SC Buer-Hassen seine 3. Mannschaft vom 

meisterschaftsspielbetrieb zurückgezogen. Alle bisher ausgetragenen Spiele werden annulliert, alle 

anderen gestrichen. Laut WO wird der Verein SC Buer-Hassel mit einer Ordnungsstrafe von 50,00€ 

belegt. 

 

TTV Schultendorf II: aus dem Bericht vom 10.01.2025 (TTV Hervest-Dorsten II) geht hervor, dass 

seitens der Mannschaft von TTV Schultendorf bezüglich Zählgeräte, Trikots usw. keine Angaben in 
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click-TT erfolgt sind. Laut WO wird der Verein TTV GW Schultendorf mit einer Ordnungsstrafe von 

10,00€ belegt. 

 

Herren – 2. Bezirksklasse Gr.: 3 

DJK Germania Lenkerbeck: Aus dem Bericht vom 11.01.2025 (TSG Dülmen III) in click-TT, geht 

hervor, dass der Verein/Mannschaft DJK Germania Lenkerbeck das Spielergebnis (Ersterfassung)in 

click-TT verspätet erfasst hat. Laut WO wird der Verein DJK Germania Lenkerbeck mit einer 

Ordnungsstrafe von 10,00€ belegt. 

 

Herren – 4. Bezirksklasse Gr.: 4 

TTC Horst-Emscher VI: Aus dem Bericht vom 11.01.2025 (TTC Arminia Ückendorf III) in click-TT geht 

hervor, dass der Verein/Mannschaft sowohl das Spielergebnis, als auch das Mannschaftsergebnis bis 

zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in click-TT eingegeben hat. Laut WO wird der Verein TTC Horst-

Emscher mit einer Ordnungsstrafe von 10,00€ belegt. Die fehlenden Eintragungen sind unverzüglich 

einzugeben. 

 

Jugend 19 – 2. Bezirksliga Gr.: 3 

TTC MJK Herten III: Aus dem Bericht vom 11.01.2025 (TTV Waltrop 99) in click-TT geht hervor, dass 

die Mannschaft von TTC MJK Herten III einen nicht für die 3. Mannschaft spielberechtigten Spieler 

eingesetzt hat. (M. Skrzipczyk) In dieser Angelegenheit wird wie folgt entschieden: Das 

Meisterschaftsspiel wird mit 4:0 Punkten und 10:0 Spielen für die Mannschaft von TTC MJK Herten III 

als verloren gewertet, und dementsprechend in der Tabelle verzeichnet. Laut WO wird der Verein 

TTC MJK Herten mit einer Ordnungsstrafe von 10,00€ belegt. 

 

Jugend 13 – 1. Bezirksliga Gr.: 1 

SV Arminia Appelhülsen: Aus dem Bericht vom 12.01.2025 (Jugend 70 Merfeld) in click-TT geht 

hervor, dass die Mannschaft/Verein SV Arminia Appelhülsen das Spielergebnis (Ersterfassung) 

verspätet in click-TT erfasst hat. Laut WO wird der Verein SV Arminia Appelhülsen mit einer 

Ordnungsstrafe von 10,00€ belegt. 

 

 

 

 

    

 

 



 

 

Jugend 13 – 1. Bezirksliga Gr.: 2 

DJK Germania Lenkerbeck: Aus dem Bericht vom 11.01.2025 (TST Buer-Mitte) in click-TT geht hervor, 

dass die Mannschaft/Verein den Hinweis auf Spielabgrenzung in click-TT nicht getätigt hat. Laut WO 

wird der Verein DJK Germania Lenkerbeck mit einer Ordnungsstrafe von 10,00€ belegt. 

 

  

 

Einspruch der Ordnungsstrafen und Entscheidungen 

Gegen alle vorgenannten Entscheidungen ist der Einspruch der zulässige Rechtsbehelf. Er ist in 

Papierform oder per Mail einzulegen bei dem Vorsitzenden des Bezirksspruchausschusses Bernd Koß, 

Gysenbergstr. 35, 45891 Gelsenkirchen (E-Mail: koss.brn@t-online.de) . Es reicht auch eine als E-

Mail- Anhang übersandte Erklärung. Vereine müssen die Genehmigung der nach §26 BGB 

vertretungsberechtigten Person bzw. die Genehmigung der nach ihrer Satzung 

vertretungsberechtigten Personen beifügen (§10 RuVO). Der Einspruch muss innerhalb von vierzehn 

Tagen seit Bekanntgabe der angefochtenen Entscheidung eingelegt werden (§12 II Nr.1 RuVO).  

Innerhalb dieser Frist ist außerdem ein Kostenvorschuss in Höhe von 50 ,00 € einzuzahlen (§15 III – V 

RuVO). Die Bankverbindung hierzu lautet: Westdeutscher Tischtennisverband – Bezirk 

Münsterland/Hohe Mark, IBAN: DE66 4016 4024 0603 7939 00, bei der Volksbank Gronau - Ahaus  

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Dieter Lewe und Michael Kuth 

Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V. – Bezirk Münsterland / Hohe Mark 

Spielleiter  
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